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Für bestimmte Produkte besteht die Möglichkeit, 
ein mit anderen Zertifizierungsstellen (BRE Certifi-
cation Ltd (BRE)/Loss Prevention Certification 
Board (LPCB) in Großbritannien, EFSG-Mitglie-
dern, etc.) abgestimmtes Prüf- und Anerkennungs-
verfahren zu beauftragen. Bevor im Anhang D ein 
solches abgestimmtes Prüf- und Anerkennungs-
verfahren beauftragt wird, sollte bei VdS  nachge-
fragt werden, ob für das jeweilige Produkt bereits 
ein abgestimmtes Verfahren existiert. 

Für Prüf- und Anerkennungsverfahren gelten die 
Abschnitte 2 bis 5 sowie die Abschnitte 7 bis 11 die-
ser Richtlinien. Zusätzlich gelten die Verfahrens- 
richtlinien VdS 2841 „Anforderungen an Fertigungs-
stätten von VdS-anerkannten Produkten und Über- 
wachung der Fertigungsqualität (Produktüberwa-
chung)“. Prüf- und Anerkennungsverfahren können 
mittels Anhang D (ggfs. ergänzt durch Anhang E) 
beauftragt werden. Bei positivem Abschluss des 
Verfahrens erhält der Auftraggeber einen Prüfbe-
richt und/oder ein Zertifikat über die VdS-Aner-
kennung.

Anmerkung: Die VdS-Anerkennung bestätigt die 
Eignung der anerkannten Produkte für die jeweils 
vorgesehene Anwendung. Mit einer VdS-Anerken-
nung sichert VdS nicht zu, dass die anerkannten 
Produkte alle gesetzlichen Regelungen, die in  
Deutschland, im Europäischen Wirtschaftsraum oder 
in anderen Ländern gelten, erfüllen. Unabhän-
gig von der VdS-Anerkennung muss jeder Her- 
steller und Vertreiber darauf achten, dass die ge-
setzlichen Anforderungen in jedem Land, in dem 
er sein Produkt vertreibt, erfüllt sind. VdS-Zert be- 
hält sich jedoch vor, im Einzelfall oder für be-
stimmte Produkte, welche in Deutschland oder im 
Europäischen Wirtschaftsraum besonderen ge-
setzlichen oder behördlichen Bestimmungen un-
terliegen (z. B. Bauartzulassung für Ionisations-
Rauchmelder oder behördliche Zulassung für Funk- 
anlagen), entsprechende Nachweise zu verlangen.

1.3 EG-Konformitätsbewertungsverfah-
ren nach Bauproduktenrichtlinie

VdS bietet im Rahmen seiner bauaufsichtlichen 
Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifizierungsstelle (PÜZ-Stelle) gemäß Bauproduk-
tengesetz die Durchführung von EG-Konformitäts-
bewertungsverfahren an. Das Verfahren 1 für die 
Bescheinigung der Konformität sieht folgenden 
Regelablauf vor:

 Erstprüfung (Typenprüfung)
 Erstbegutachtung der Fertigungsstätte und der 

werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)

1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Diese Verfahrensrichtlinien gelten für die nachfol-
gend aufgeführten Prüf- und Zertifizierungs-Dienst- 
leistungen von VdS Schadenverhütung (im Folgen- 
den kurz VdS genannt).

Anmerkung: VdS Schadenverhütung ist ein Unter-
nehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Ver- 
sicherungswirtschaft e. V. (GDV).

Die Dienstleistungen werden in erster Linie für 
Geräte, Bauteile und Systeme (im folgenden kurz 
Produkte genannt) der Brandschutz- und Siche-
rungstechnik angeboten. Sie können jedoch im 
Einzelfall auch für andere Produkte genutzt wer-
den.

Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen 
Dienstleistungen sind innerhalb VdS gemäß den 
Akkreditierungen von VdS und den bauaufsichtli-
chen Anerkennungen von VdS festgelegt.

Informationen über die jeweils aktuellen Zustän-
digkeiten und Kontaktpersonen für eine bestimm-
te Dienstleistung und für ein bestimmtes Produkt 
stehen auf der Internet-Seite von VdS (www.vds.
de, Rubrik “Kontakte“) zur Verfügung oder kön-
nen bei VdS erfragt werden.

In diesen Richtlinien wird unabhängig von Dienst-
leistung und Produkt die Stelle, die jeweils für die 
Produktprüfung bzw. Produktzertifizierung zustän- 
dig ist, kurz mit ‚VdS-Lab‘ bzw. ‚VdS-Zert‘ bezeich-
net.

1.2 VdS-Anerkennungsverfahren

VdS bietet Verfahren zur VdS-Anerkennung von 
Produkten an, mit denen die nachgewiesene Eig-
nung eines Produktes für den jeweils vorgesehe-
nen Anwendungsfall bestätigt wird.

Im Regelfall besteht das Anerkennungsverfahren 
aus einer Prüfung durch VdS-Lab (im Sinne von 
DIN EN ISO/IEC 17025) und einer Anerkennung 
(Zertifizierung der Konformität) durch VdS-Zert mit 
abschließender Genehmigung (im Sinne von DIN 
EN 45011).

Prüfung (siehe Abschnitt 4) und Anerkennung (sie- 
he Abschnitt 5) können auch einzeln beauftragt 
werden.
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 Ausstellung des EG-Konformitätszertifikats
 Regelmäßige Überwachung der werkseigenen 

Produktionskontrolle (WPK)

Für EG-Konformitätsbewertungsverfahren gelten 
vorrangig die Regelungen der jeweils anzuwen-
denden technischen Spezifikation (harmonisierte 
Norm oder Zulassungsleitlinie).

Zusätzlich gelten die Abschnitte 2 bis 4 und die 
Abschnitte 6 bis 11 dieser Richtlinien.

EG-Konformitätsbewertungsverfahren nach die-
sem Regelablauf können mittels Anhang D (falls 
erforderlich zusammen mit Anhang E) beauftragt 
werden. Bei positivem Abschluss des Verfahrens 
erhält der Auftraggeber ein EG-Konformitätszer-
tifikat.

Anmerkung: Das EG-Konformitätszertifikat wird als 
Grundlage für die CE-Kennzeichnung bestimmter 
Produkte nach Bauproduktengesetz benötigt und 
ersetzt nicht deren VdS-Anerkennung.

1.4 Konformitätsbestätigungen

VdS bietet außerhalb von VdS-Anerkennungsver-
fahren und EG-Konformitätsbewertungsverfahren 
auch die Bestätigung der Konformität von Pro-
dukten mit veröffentlichten Regelwerken oder mit 
Teilen veröffentlichter Regelwerke an.

Für solche Verfahren zur Konformitätsbestätigung 
gelten die Abschnitte 2 bis 4 und die Abschnitte 7 
bis 11 dieser Richtlinien.

Konformitätsbestätigungen können mittels Anhang 
F beauftragt werden. Bei positivem Abschluss 
des Verfahrens erhält der Auftraggeber eine Kon-
formitätsbestätigung.

Anmerkung: Produkte mit Konformitätsbestätigung 
gelten nicht als VdS-anerkannt, werden von VdS 
nicht in Verzeichnissen gelistet und keiner Ferti-
gungsüberwachung unterzogen. Die Konformitäts- 
bestätigung ist somit nur eine Bestätigung über die 
Eigenschaften eines Produktes zum Zeitpunkt der 
Prüfung. Ein Verfahren zur Konformitätsbestätigung 
deckt nicht die Erfordernisse eines EG-Konformi-
tätsbewertungsverfahrens (siehe Abschnitt 1.3) 
ab.

1.5 Produktprüfung

VdS bietet die Prüfung von Produkten nicht nur 
im Rahmen von Zertifizierungsverfahren (siehe 
Abschnitte 1.2, 1.3 und 1.4) an, sondern auch als 
separate Dienstleistung.

Für solche Prüfverfahren gelten die Abschnitte 2 
bis 4 und die Abschnitte 7 bis 11 dieser Richtlinien.

Produktprüfungen können mittels Anhang F be-
auftragt werden.

Als Ergebnis der Produktprüfung erhält der Auf-
traggeber einen Prüfbericht.

2 Definitionen

Auftraggeber: Der Auftraggeber ist der Vertrags-
partner von VdS Schadenverhütung, der eine 
Dienstleistung in Auftrag gibt. Der Auftraggeber 
ist der “Anbieter“ im Sinne von DIN EN 45011.

Anerkennung: Die Anerkennung ist die “Geneh-
migung“ im Sinne von DIN EN 45011, die dem 
Auftraggeber das Recht gibt,  VdS-Zertifikate über 
die Anerkennung und das VdS-Logo mit Erlaub-
nis von VdS zu benutzen.

Fertigungsstätte: Als Fertigungsstätte gilt grund-
sätzlich das Unternehmen, in dem durch quali-
tätssichernde Maßnahmen die Konformität des 
Produktes mit dem Regelwerk, das der Anerken-
nung bzw. der Konformitätsbestätigung zu Grunde 
liegt, sichergestellt wird. In der Regel ist die Ferti-
gungsstätte maßgeblich an der Produktion/Mon-
tage des Produktes beteiligt und führt die End- 
prüfung des Produktes durch. Werden Produkti-
on/Montage und Endprüfung des Produktes von 
unterschiedlichen Unternehmen ausgeführt, so 
muss als Fertigungsstätte das Unternehmen be-
nannt werden, das die Endprüfung des Produk-
tes durchführt. 

Anmerkung: In der Bauproduktenrichtlinie wird die 
Fertigungsstätte auch als „Herstellwerk“ bezeich-
net.

Produktüberwachung: Von VdS Schadenverhü- 
tung durchgeführte Maßnahmen, wie z. B. Pro-
duktaudits, Probenahmen, die der Sicherstellung 
der Übereinstimmung der in Serie gefertigten, 
zertifizierten Produkte mit den jeweils zugrunde 
liegenden Anforderungen dienen.

System: Zusammenstellung von Geräten und Bau- 
teilen, die frei kombinierbar oder in festgelegten 
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Konfigurationen zum Bau von Anlagen eingesetzt 
werden können und diesbezüglich auf ein funkti-
onsgemäßes Zusammenwirken abgestimmt sind.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK): Die 
WPK ist die ständige interne Produktionskontrol-
le durch die Fertigungsstätte. Alle von der Ferti-
gungsstätte vorgegebenen Daten, Anforderun-
gen und Vorschriften sind systematisch in Form 
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisun-
gen festzuhalten. Diese im Rahmen der Produk-
tionskontrolle erstellten Dokumente gewährleis- 
ten ein gemeinsames Verständnis der Konformi-
tätsbewertung und ermöglichen es, die Einhal-
tung der geforderten Eigenschaften der Produkte 
sowie das wirksame Funktionieren der Produkti-
onskontrolle zu überprüfen.

Zertifizierung: Verfahren, nach dem eine dritte Stel- 
le (hier: VdS) schriftlich bestätigt, dass ein Pro-
dukt (hier: Bauteil, Gerät oder System) mit festge-
legten Anforderungen konform ist. 

Anmerkung: Das Ergebnis einer Zertifizierung im 
Sinne dieser Richtlinien kann eine VdS-Anerken-
nung, ein EG-Konformitätszertifikat oder eine Kon-
formitätsbestätigung sein.

3 Normative Verweisungen

Diese Richtlinien enthalten durch Verweise Bestim- 
mungen aus anderen Regelwerken. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt jeweils die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Regelwerkes.

 DIN 40719 Beiblatt 2   
 DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsyste-

me - Anforderungen 
 DIN EN ISO/IEC 17025  Allgemeine Anforderun-

gen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrier-
laboratorien

 DIN EN 45011 Allgemeine Kriterien für Stellen, 
die Produkte zertifizieren

 VdS 2135 Symbole für Gefahrenmeldeanlagen
 VdS 2341 Publikationen zu Schadenverhütung 

und Technik, Verlagsverzeichnis
 VdS 2841 „Anforderungen an Fertigungsstät-

ten von VdS-anerkannten Produkten und Über-
wachung der Fertigungsqualität (Produktüber-
wachung)“.

Anmerkung: Sämtliche VdS-Druckstücke können 
angefordert werden bei: VdS Schadenverhütung, 
Verlag, Postfach 10 37 53, 50477 Köln, Fax-Nr.: 
0221/7766-109.

4 Prüfung durch VdS-Lab

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die Prüfung kann gleichzeitig mit

 der Anerkennung (VdS-Anerkennungsverfah-
ren gemäß Abschnitt 1.2),

 der Ausstellung eines EG-Konformitätszertifika-
tes (EG-Konformitätsbewertungsverfahren nach 
Bauproduktenrichtlinie, siehe Abschnitt 1.3) 
oder

 der Ausstellung einer Bestätigung der Konfor-
mität (Konformitätsbestätigung gemäß Ab-
schnitt 1.4) beauftragt werden.

Ferner kann die Prüfung unabhängig von einem 
Zertifizierungsverfahren (Produktprüfung gemäß 
Abschnitt 1.5) beauftragt werden.

4.1.2 Die Prüfung wird in der Regel beauftragt für 
Produkte, die fertig entwickelt sind und bereits als 
Prototypen oder Serienprodukte verfügbar sind 
(Auftrag für fertig entwickelte Produkte).

Die Prüfung kann jedoch alternativ auch schon 
während der Entwicklungsphase beauftragt wer-
den für Produkte, die noch nicht fertig entwickelt 
sind und noch nicht als Prototypen oder Serien-
produkte verfügbar sind (Auftrag während der 
Entwicklungsphase).

4.1.3 Die Prüfung unterteilt sich in Vorprüfung 
und Hauptprüfung. In der Vorprüfung wird über-
prüft, ob eine Hauptprüfung (d.h. die eigentliche 
Produktprüfung mit Prüfmustern) möglich und 
sinnvoll ist.

Die Hauptprüfung kann auch an Prototypen vor-
genommen werden. In diesem Fall wird ein ent-
sprechender Vermerk in den Prüfbericht aufge-
nommen.

4.1.4 Aufträge werden, soweit organisatorisch 
und technisch möglich, in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bearbeitet.

4.1.5 Sofern es erforderlich ist, einzelne Prüfun-
gen von anderen Prüfstellen durchführen zu las-
sen, erfolgt eine Abstimmung mit dem Auftragge-
ber.

4.1.6 Die Hauptprüfung wird – bei mängelfreier 
Prüfung und ohne Änderung des Produktes – im 
Regelfall binnen 9 Monaten abgeschlossen.

4.1.7 Werden während der Prüfung Änderungen 
des Produktes geplant oder durchgeführt, die 
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Einfluss auf Umfang und Ablauf der Prüfung ha-
ben können, wird ein frühzeitiger Informations-
austausch mit VdS-Lab empfohlen.

4.2 Prüfgrundlagen

Prüfungen im Rahmen von VdS-Anerkennungs-
verfahren gemäß Abschnitt 1.2 werden in der Re-
gel auf der Grundlage von VdS-Richtlinien oder 
von VdS akzeptierten Richtlinien und Normen 
durchgeführt. Sofern keine entsprechenden Nor-
men oder Richtlinien existieren, kann eine geson-
derte Vereinbarung getroffen oder die Prüfung 
abgelehnt werden.

Prüfungen im Rahmen von Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach Bauproduktenrichtlinie ge-
mäß Abschnitt 1.3 werden auf der Grundlage von 
harmonisierten europäischen Normen oder euro-
päischen Zulassungsleitlinien durchgeführt. 

Prüfungen für Konformitätsbestätigungen gemäß 
1.4 werden auf der Grundlage von veröffentlich-
ten Normen oder Richtlinien bzw. Teilen solcher 
Normen oder Richtlinien durchgeführt. Prüfungen 
nach Verfahren, die kein objektives Ergebnis er-
warten lassen, werden abgelehnt.

Produktprüfungen gemäß 1.5 (unabhängig von 
Zertifizierungsverfahren) werden auf der Grund-
lage von Vereinbarungen zwischen VdS und Auf-
traggeber durchgeführt. Prüfungen nach Verfah-
ren, die kein objektives Ergebnis erwarten lassen, 
werden abgelehnt.

4.3 Auftrag, Auftragsbestätigung,  
Vorprüfung

4.3.1 Auftrag für fertig entwickelte Produkte

Anmerkung: Dieser Abschnitt behandelt Aufträge 
zur Prüfung von Produkten, die fertig entwickelt 
und bereits als Prototypen oder Serienprodukte 
verfügbar sind.

Die Prüfung gilt als beauftragt, wenn ein Auftrag 
nach Anhang D (ggf. ergänzt durch Anhang E) 
vollständig ausgefüllt und mit einer mindestens 
für die Planung der Prüfung ausreichenden tech-
nischen Dokumentation (siehe Anhang B und C) 
bei VdS eingegangen ist.

Der Auftrag wird von VdS-Lab mit Nennung der 
Prüfgrundlagen bestätigt.

Im Rahmen einer Vorprüfung der technischen Do-
kumentation wird geprüft, ob alle für die Haupt-
prüfung erforderlichen Unterlagen und Angaben 
vorliegen.

Wurde mit der Beauftragung der Prüfung gleichzei-
tig auch eine Zertifizierung beauftragt, wird auch 
geprüft, ob alle für die Zertifizierung erforderlichen 
Unterlagen und Angaben vorliegen und ob even-
tuelle Anforderungen an das Produkt, die schon 
anhand der technischen Dokumentation über-
prüft werden können, erfüllt sind.

Das Ergebnis der Vorprüfung wird dem Auftrag-
geber – ggf. mit einer Mängelliste – mitgeteilt.

Bestehen keine Mängel bzw. keine Mängel, die 
schon vor der Prüfung beseitigt werden müssen, 
wird dem Auftraggeber zusätzlich folgendes mit-
geteilt:

 Anzahl und Art der Prüfmuster für die Haupt-
prüfung

 Termin für die Probennahme bzw. Anlieferung 
der Prüfmuster

 Termin für den voraussichtlichen Beginn der 
Hauptprüfung

 Voraussichtliche Prüfdauer bei mängelfreier 
Prüfung und ohne Änderung des Produktes

Bestehen jedoch Mängel, die schon vor der Prü-
fung beseitigt werden müssen oder Mängel, die 
einer Zertifizierung grundsätzlich entgegenste-
hen, kann der Auftraggeber innerhalb von 2 Mo-
naten erklären, ob er die beanstandeten Mängel 
beseitigen will. In diesem Fall hat er weitere 6 
Monate Zeit, die Mängel zu beseitigen und dies 
VdS-Lab gegenüber nachzuweisen (durch Vorla-
ge neuer Unterlagen). Ansonsten gilt das Verfah-
ren als abgeschlossen.

Bei fristgerechter Anlieferung der Prüfmuster kann 
die Hauptprüfung durchgeführt werden.

Anmerkung: Bei Aufträgen für fertig entwickelte 
Produkte sind die Prüfmuster Prototypen oder 
Serienprodukte. Im Falle von Prototypen ist eine 
Entnahme der Prüfmuster beim Hersteller nicht 
vorgesehen.

Teilt der Auftraggeber spätestens zwei Monate vor 
dem geplanten Beginn der Hauptprüfung mit, 
dass der in der Auftragsbestätigung angegebe-
ne Termin zur Anlieferung der Prüfmuster von ihm 
nicht eingehalten werden kann, erfolgt eine Neu-
terminierung analog zu einem Neuauftrag.
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Werden die Prüfmuster nicht fristgerecht geliefert, 
erfolgt eine Erinnerung mit Fristsetzung. Erfolgt 
seitens des Auftraggebers in der angegebenen 
Frist keine Nachlieferung, gilt das Verfahren als 
abgeschlossen.

4.3.2 Auftrag während der Entwicklungsphase

Anmerkung: Dieser Abschnitt behandelt Aufträge 
zur Prüfung von Produkten, die bei Auftragsertei-
lung noch nicht fertig entwickelt sind.

Die Prüfung gilt als beauftragt, wenn ein Auftrag 
nach Anhang D vollständig ausgefüllt und mit ei-
ner kurzen technischen Beschreibung, die das 
Produkt eindeutig identifiziert, bei VdS eingegan-
gen ist. Gleichzeitig muss der Auftraggeber seine 
Terminvorstellung für die Bereitstellung der end-
gültigen, vollständigen Dokumentation (siehe An-
hang B und C) und der Prüfmuster angeben. Die 
zeitliche Differenz zwischen der Auftragserteilung 
und dem Bereitstellungstermin darf 18 Monate 
nicht überschreiten.

Der Auftrag wird von VdS-Lab mit Nennung der 
Prüfgrundlagen bestätigt. Zusätzlich wird dem 
Auftraggeber folgendes mitgeteilt:

 Anzahl der erforderlichen Prüfmuster (sofern 
nicht in den Prüfgrundlagen angegeben)

 Termin für den voraussichtlichen Beginn der 
Hauptprüfung (Hauptprüftermin)

 Voraussichtliche Prüfdauer bei mängelfreier 
Prüfung und ohne Änderung des Produktes

Weiterhin wird dem Auftraggeber mitgeteilt, dass 
die Hauptprüfung nur wie geplant durchgeführt 
werden kann, wenn die Dokumentation und die 
Prüfmuster spätestens zum Hauptprüftermin bei 
VdS-Lab vorliegen.

Anmerkung: Bei Aufträgen während der Entwick-
lungsphase sind die Prüfmuster in aller Regel Pro-
totypen. Daher ist eine Entnahme der Prüfmuster 
beim Hersteller im Regelfall nicht vorgesehen.

Gleichzeitig wird der Auftraggeber gebeten, ca. 2 
Monate vor dem Hauptprüftermin zu überprüfen 
und ggf. zu bestätigen, dass Dokumentation und 
Prüfmuster termingerecht geliefert werden.

Bis zum Hauptprüftermin fragt VdS-Lab jeweils 
zum Quartalsende ab, ob mit einer termingerech-
ten Lieferung von Dokumentation und Prüfmus-
tern gerechnet werden kann. Teilt der Auftragge-
ber mit, dass die Lieferung von Dokumentation 
und Prüfmustern sich um mehr als 2 Wochen ver-
zögert, erfolgt eine neue Terminplanung analog 
zu einem Neuauftrag (siehe oben).

Sind Dokumentation und Prüfmuster zum Haupt-
prüftermin (bzw. bis 2 Wochen später) nicht bei 
VdS-Lab eingetroffen, fragt VdS-Lab, ob der Auf-
trag bestehen bleiben soll.

Teilt der Auftraggeber mit, dass der Auftrag beste-
hen bleiben soll, erfolgt eine neue Terminplanung 
analog zu einem Neuauftrag (siehe oben).

Teilt der Auftraggeber mit, dass der Auftrag nicht 
bestehen bleiben soll, oder antwortet der Auftrag-
geber nicht, erfolgt der Abbruch des Verfahrens. 
Der Abbruch wird von VdS-Lab bestätigt.

Liegen Dokumentation und Prüfmuster zum Haupt- 
prüftermin (bzw. bis 2 Wochen später) vor, wird 
im Rahmen einer Vorprüfung der technischen Do-
kumentation und der Prüfmuster geprüft, ob alle 
für die Hauptprüfung erforderlichen Vorausset-
zungen gegeben sind.

Wurde mit der Beauftragung der Prüfung gleichzei-
tig auch eine Zertifizierung beauftragt, wird auch 
geprüft, ob alle für die Zertifizierung erforderlichen 
Unterlagen und Angaben vorliegen und ob even-
tuelle Anforderungen an das Produkt, die schon 
anhand der technischen Dokumentation überprüft 
werden können, erfüllt sind.

Das Ergebnis der Vorprüfung wird dem Auftrag-
geber – ggf. mit einer Mängelliste – mitgeteilt.

Bestehen keine Mängel, wird die Hauptprüfung 
begonnen und der Auftraggeber hierüber infor-
miert.

Bestehen Mängel, die schon vor der Hauptprü-
fung beseitigt werden müssen, oder Mängel, die ei-
ner Zertifizierung grundsätzlich entgegenstehen, 
kann der Auftraggeber innerhalb von 2 Monaten 
erklären, ob er die beanstandeten Mängel beseiti-
gen will. In diesem Fall hat er weitere 6 Monate 
Zeit, die Mängel zu beseitigen und dies VdS-Lab 
gegenüber nachzuweisen (durch Vorlage neuer 
Unterlagen bzw. Prüfmuster). Ansonsten gilt das 
Verfahren als abgeschlossen.

4.4 Hauptprüfung

In der Hauptprüfung werden die in den Prüfungs-
grundlagen festgelegten Einzelprüfungen mit den 
Prüfmustern und eine Prüfung der Dokumentati-
on durchgeführt.

In Abhängigkeit von den Ergebnissen dieser Ein-
zelprüfungen wird wie folgt vorgegangen:
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a) Bei positiven Prüfergebnissen bezüglich Pro-
dukt und Dokumentation

Das Prüfverfahren wird mit Ausstellung eines Prüf-
berichtes abgeschlossen. Der Auftraggeber wird 
hierüber informiert und erhält den Prüfbericht.

Wurde die Prüfung im Rahmen eines Zertifizie-
rungsverfahrens gemäß Abschnitt 1.2, 1.3 oder 
1.4 durchgeführt, wird VdS-intern automatisch 
das beauftragte Zertifizierungsverfahren eingelei-
tet.

b) Bei positiven Prüfergebnissen bezüglich Pro-
dukt (keine Produktänderung erforderlich), aber 
negativen Prüfergebnissen bezüglich Doku-
mentation

Das Prüfverfahren wird vorläufig nicht abgeschlos-
sen, um dem Auftraggeber eine kurzfristige  Be-
seitigung der Dokumentationsmängel und damit 
die Erreichung eines vollumfänglich positiven Prüf-
ergebnisses zu ermöglichen.

Der Auftraggeber erhält eine Mitteilung über die 
festgestellten Mängel mit Fristsetzung von einem 
Monat für deren Beseitigung. Wurde die Prü-
fung im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Abschnitt 1.2, 1.3 oder 1.4 durchgeführt, 
wird ihm zusätzlich mitgeteilt, dass das Zertifizie-
rungsverfahren nicht eingeleitet werden kann.

Sind die Mängel innerhalb der angegeben Frist 
nicht beseitigt, wird das Prüfverfahren mit Ausstel-
lung eines Prüfberichtes – mit Nennung der Do-
kumentationsmängel – abgeschlossen. Der Auf- 
traggeber wird hierüber informiert und erhält den 
Prüfbericht.

Sind die Mängel innerhalb der angegeben Frist 
beseitigt, erfolgt ein Abschluss des Verfahrens 
gemäß a).

c) Bei negativen Prüfergebnissen mit geringen 
Mängeln am Produkt, d.h. mit Mängeln, die 
eine Produktänderung erforderlich machen, 
aber keine Auswirkung auf weitere Einzelprü-
fungen haben

Die Hauptprüfung wird fortgesetzt. Der Auftrag-
geber erhält jedoch eine Mitteilung über die fest-
gestellten Mängel und muss innerhalb von zwei 
Monaten erklären, ob er die beanstandeten Män-
gel beseitigen will. In diesem Fall hat er weitere 
6 Monate Zeit, die Mängel zu beseitigen und dies 
VdS-Lab durch Vorlage neuer Unterlagen bzw. 
Prüfmuster nachzuweisen.

Werden die Fristen nicht beachtet, wird das Prüf-
verfahren mit Ausstellung eines Prüfberichtes ab- 
geschlossen. Der Auftraggeber wird hierüber in-
formiert und erhält den Prüfbericht.

d) Bei negativen Prüfergebnissen mit erheblichen 
Mängeln am Produkt, d.h. mit Mängeln, die 
eine Produktänderung erforderlich machen und 
auch Auswirkung auf weitere Einzelprüfungen 
haben

Das Prüfverfahren wird unterbrochen – mit Aus-
stellung eines Prüfberichtes, wenn der Auftragge-
ber dies nicht ausdrücklich schriftlich ablehnt.

Der Auftraggeber erhält eine Mitteilung über die 
festgestellten Mängel und muss innerhalb von 
zwei Monaten erklären, ob er die beanstandeten 
Mängel beseitigen will. In diesem Fall hat er wei-
tere 6 Monate Zeit, die Mängel zu beseitigen und 
dies VdS-Lab durch Vorlage neuer Unterlagen 
bzw. Prüfmuster nachzuweisen.

Werden die Fristen nicht beachtet, wird das Prüf-
verfahren mit Ausstellung eines Prüfberichtes 
abgeschlossen. Der Auftraggeber wird hierüber 
informiert und erhält den Prüfbericht.

Anmerkung: Die Prüfung eines Produktes durch 
VdS-Lab bedeutet nicht, dass auch die Stelle, die 
VdS-Lab als Prüfstelle akkreditiert hat, oder eine 
andere Stelle das Produkt gebilligt hat.

4.5 Prüfmuster

Anzahl, Ausführung und Ausbaustufe der Prüfmus-
ter werden, soweit dies nicht in den entsprechen-
den Prüfrichtlinien geregelt ist, im Einzelfall von 
VdS-Lab festgelegt.

Bei bestimmten Produkten kann es erforderlich sein, 
diese mit besonderen Anschlüssen oder Hilfsbe-
festigungen anzuliefern oder vom Auftraggeber 
bei VdS-Lab betriebsfertig montieren und in Be-
trieb nehmen zu lassen. Die notwendigen Maß-
nahmen werden dem Auftraggeber mitgeteilt.

Anmerkung: Bei komplexen Produkten (z. B. Zen-
tralen, Systemen) sollte vorzugsweise ein Vertreter 
des Auftraggebers den Prüfer in die Bedienung/
Handhabung des Produkts einweisen, um die Ein- 
arbeitungszeiten zu verkürzen. Dies kann in Ab-
sprache mit VdS-Lab mit der Anlieferung der 
Prüfmuster, der Vorprüfung oder dem Beginn der 
Hauptprüfung koordiniert werden.



Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von  
Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und SicherungstechnikVdS 2344 : 2005-12 (06)

11

VdS-Lab behält sich vor, die zu prüfenden Pro-
dukte beim Auftraggeber auszuwählen oder die-
se zu gegebener Zeit anzufordern.

Die Produkte sind mit dem notwendigen Zubehör 
an die von VdS-Lab bestimmte Stelle frei Haus ein-
zusenden. Detailliertere Bestimmungen zur Anlie-
ferung von Überfall-, Einbruch- und Brandmelde-
anlagen sind dem Anhang A zu entnehmen. Unauf-
gefordert eingesandte Produkte können ungeprüft 
zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt wer- 
den. VdS-Lab behält sich vor, die Annahme nicht 
verzollter Produkte zu verweigern.

Die zur Prüfung eingereichten Produkte müssen 
vollständig sein.

Bei Ausfall von Prüfmustern kann eine Nachliefe-
rung erforderlich werden.

Die Rückgabe oder Beseitigung von Prüfmustern 
erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Die 
Verpackungs- und Versandart wird ggf. mit dem 
Auftraggeber abgestimmt.

5 Anerkennung durch VdS-Zert

5.1 Voraussetzungen für die Anerken-
nung von Geräten und Bauteilen

5.1.1 Auftragserteilung

Die Anerkennung ist schriftlich unter Verwendung 
von Anhang D (ggf. ergänzt durch Anhang E) zu 
beauftragen. Der Auftrag muss vollständig ausge-
füllt sein. Dem Auftrag sind alle notwendigen Un-
terlagen beizufügen (siehe Abschnitt 5.3.1). Sind 
verschiedene Produktnamen und/oder Produkt-
bezeichnungen für ein Produkt vorgesehen (z. B. 
zum Vertrieb eines Produktes über verschiedene 
Vertriebswege), sind diese im Auftrag mit Benen-
nung des vorgesehenen Vertriebsweges aufzu-
führen.

5.1.2 Mögliche Auftraggeber

Die Anerkennung von Geräten und Bauteilen kann 
beauftragt werden:

1. Von der Fertigungsstätte (siehe auch Definitio-
nen), oder

2. Von einem anderen Unternehmen (Vertriebsfir-
ma), jedoch nur unter den folgenden Voraus-
setzungen:
a) Das Produkt ist bereits anerkannt (soge-

nannte Basisanerkennung) und wird im Rah- 

men einer baugleichen Fertigung für die Ver- 
triebsfirma gefertigt oder

b) das Produkt wird von der Fertigungsstätte 
im Auftrag der Vertriebsfirma gefertigt.

Im Falle 2 a) ist die Gültigkeitsdauer der Anerken-
nung maximal auf die Gültigkeitsdauer der Basis-
anerkennung befristet. Der Auftrag ist durch eine 
formlose Einverständniserklärung und Lieferzusa- 
ge des Inhabers der Basisanerkennung zu ergän-
zen. Die Vertriebsfirma erhält eine sogenannte 
Parallelanerkennung. Auf Grundlage dieser Pa-
rallelanerkennung können keine weiteren Paral-
lelanerkennungen erteilt werden. Ausgangspunkt 
für weitere Parallelanerkennungen ist immer die 
Basisanerkennung.

Im Falle 2 b) ist der Auftrag mittels Anhang E von 
der Fertigungsstätte zu ergänzen. 

5.1.3 Anforderungen an die Fertigungsstätte

Der Auftraggeber hat den Nachweis zu erbringen, 
dass die Produkte in gleichbleibender Eigenschaft 
und Ausführung gefertigt werden. Dazu muss je- 
de Fertigungsstätte über ein Qualitätsmanage-
mentsystem (QM-System), in der Regel zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001, verfügen. Das QM-Sys-
tem muss alle produktbezogenen Tätigkeiten ab-
decken. Der Auftraggeber gestattet VdS, die Funk-
tionsfähigkeit des QM-Systems der gemeldeten 
Fertigungsstätte zu überprüfen. Den mitgeltenden 
Richtlinien VdS 2841 sind sämtliche Anforderun-
gen an die Fertigungsstätte, insbesondere in Be-
zug auf das QM-System, zu entnehmen.  

Soll einem bereits anerkannten Produkt eine an-
dere oder zusätzliche Fertigungsstätte zugeord-
net werden, ist VdS-Zert zuvor davon mittels An-
hang E in Kenntnis zu setzen.

5.1.4 Produktüberwachung

Bereits vor der Erteilung der Anerkennung ist den 
VdS-Mitarbeitern, nach vorheriger Vereinbarung 
mit dem Auftraggeber, Zugang zu den Fertigungs-
stätten zu gewähren. Dabei können Maßnahmen 
zur Produktüberwachung (z. B. Prüfung von Pro-
ben gemäß Prüfplan) festgelegt werden. 

Nach erfolgter Anerkennung wird von VdS-Zert 
zum Nachweis gleichbleibender Eigenschaften der 
Produkte eine regelmäßige Produktüberwachung 
durchgeführt. VdS-Zert behält sich eine Vergabe 
der Produktüberwachung an Dritte vor. Sämtliche 
geltenden Regelungen zur Produktüberwachung 
sind in den Richtlinien VdS 2841 dokumentiert.
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5.1.5 Anerkennungsgrundlagen

Anerkennungen werden auf der Grundlage von 
VdS-Richtlinien oder von VdS-Zert akzeptierten 
Richtlinien und Normen durchgeführt. Eine Auflis-
tung der gültigen VdS-Richtlinien kann dem Ver- 
lagsverzeichnis VdS 2341, Publikationen zu Scha-
denverhütung und Technik, entnommen werden. 

Wenn keine entsprechenden Richtlinien oder Nor-
men existieren oder die Durchführung einzelner 
Prüfverfahren noch nicht möglich ist, können ge-
sonderte Vereinbarungen getroffen werden.

5.2 Voraussetzung für die  
Anerkennung von Systemen

5.2.1 Auftragserteilung

Die Anerkennung ist schriftlich unter Verwendung 
des Auftrages in Anhang D zu beauftragen. Der 
Auftrag muss vollständig ausgefüllt sein. Dem 
Auftrag sind alle notwendigen Unterlagen beizu-
fügen (siehe Abschnitt 5.3.1).

5.2.2 Mögliche Auftraggeber

Die Anerkennung von Systemen kann von einer 
Fertigungsstätte, von einem Vertreiber oder von ei-
ner Errichterfirma beauftragt werden. Zusammen 
mit dem Auftrag zur Anerkennung eines Systems 
muss eine vollständige Auflistung der zum Sys-
tem gehörenden Geräte und Bauteile eingereicht 
werden. Mit der Ausnahme gemäß Abschnitt 5.2.5 
müssen alle wesentlichen Geräte und Bauteile ei-
nes Systems VdS-anerkannt sein. 

Der Systemhersteller oder Systemvertreiber ist 
verpflichtet, Errichter des Systems ordnungsge-
mäß und regelmäßig zu schulen und technische 
Unterstützung zu gewähren. Weiterhin muss je-
derzeit ausreichendes Instandhaltungsmaterial 
für die Errichter vorhanden sein.

Hinweis: Hierzu gehört auch die Verpflichtung, 
den Errichtern stets die aktuelle Version des VdS-
System-Zertifikats zur Verfügung zu stellen.

5.2.3 Anforderungen an die Dokumentation

Die erforderliche technische Dokumentation kann 
den jeweiligen VdS-Systemrichtlinien entnommen 
werden.

5.2.4 Besonderheiten

Bei Systemen, die aus anerkannten Geräten und 
Bauteilen verschiedener Anerkennungsinhaber be- 

stehen, müssen Lieferzusagen sowie die erforder-
lichen Produktinformationen und Verwendungs-
einschränkungen der Anerkennungsinhaber vor-
gelegt werden.

5.2.5 Spezielle Systeme

Bei speziellen Systemen, bei denen aufgrund der 
speziellen Anlagentechnik die Bauteile des Sys-
tems nicht in anderen Systemen eingesetzt wer-
den können (z.B. Systeme für Hochdruck-Wasser-
nebel-Löschanlagen), müssen die wesentlichen 
Bauteile nicht separat anerkannt sein.

In diesem Falle können die Bauteile durch Benen-
nung im System anerkannt werden, jedoch nur 
unter der Voraussetzung, dass der Auftraggeber 
für alle Bauteile die Verantwortung übernimmt und 
die Anforderungen gemäß Abschnitt 5.1.3 erfüllt.

Weiterhin behält VdS-Zert sich vor, die Anerken-
nung mit einer systemspezifischen Vereinbarung 
zu regelmäßigen Produktaudits und Produktnach- 
prüfungen zu verbinden.

5.3 Verfahrensablauf

5.3.1 Einzureichende Unterlagen  
und elektronische Daten

Die Anerkennungsfähigkeit des Produktes ist durch 
einen Prüfbericht von VdS-Lab oder einer von VdS- 
Zert akzeptierten Prüfstelle nachzuweisen, dem die 
technische Dokumentation gemäß Anhang B (ein-
schließlich Fertigungsunterlagen, Einbau- und Be- 
dienungsanleitung) beiliegt. Die technische Do-
kumentation ist in mehrfacher Ausfertigung ein-
zureichen, siehe Anhang B.

Zusätzlich sind elektronische Daten gemäß An-
hang C zur Verfügung zu stellen. Mit Beauftra-
gung der Anerkennung gibt der Auftraggeber die-
se Daten zum Ausdruck, zum Kopieren und zur 
Speicherung im VdS-Intranet frei.

5.3.2 Prüfung der Unterlagen

Der VdS-Zert vorgelegte Prüfbericht muss erge-
ben, dass das Produkt die Anforderungen der zu-
grunde gelegten Richtlinien und Normen erfüllt. 
Eine Anerkennung kann auch dann erteilt werden, 
wenn das Produkt nicht in allen Punkten dem 
Wortlaut der Richtlinien und Normen entspricht, 
die Leistungsmerkmale aber als gleich gut oder 
besser einzustufen sind. Bei Vorlage eines Prüf-
berichtes über die Prüfung von Prototypen behält 
sich VdS-Zert vor, die Prüfung eines Produktes 
aus der Serienfertigung nachzufordern.
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5.3.3 Entscheidungsfrist

Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs bearbeitet. Wenn alle vorstehend aufge-
führten Voraussetzungen erfüllt sind, wird über die 
Anerkennung binnen 3 Monaten entschieden.

Liegen VdS-Zert nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Anforderung sämtliche geforderten Unter-
lagen vor, wird die Bearbeitung des Auftrages 
abgeschlossen. Die bis dahin erhaltenen Unterla-
gen werden an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Alle Aufwendungen, die VdS-Zert bis zu diesem 
Zeitpunkt entstanden sind, gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

5.4 Erteilung der Anerkennung

Sofern die vorstehend aufgeführten Voraussetzun-
gen erfüllt sind und die Beurteilung aller einge-
reichten Unterlagen und Prüfberichte zu einem 
positiven Ergebnis geführt hat, wird dem Auftrag-
geber ein Zertifikat über die Anerkennung für das 
Produkt mit einer Gültigkeitsdauer von 4 Jahren 
ausgestellt (Ausnahme: siehe Punkt 5.1.2 - 2a). 
Vorgesehene Produktnamen und/oder Produkt-
bezeichnungen werden im Zertifikat über die Aner-
kennung aufgeführt. Die Dauer der Gültigkeit kann 
verkürzt werden, wenn es sich um neue Produkte 
handelt oder wenn Änderungen der Richtlinien 
oder Normen, die der Anerkennung zugrunde lie- 
gen, bevorstehen. Die verkürzte Dauer der Gül-
tigkeit beträgt in der Regel 2 Jahre. Die Anerken-
nung entspricht der ”Genehmigung” nach DIN EN 
45011 und gibt dem Anerkennungsinhaber das 
Recht, Konformitätszeichen mit Erlaubnis  von 
VdS-Zert zu benutzen.

Das Zertifikat über die Anerkennung wird in deut-
scher Sprache ausgestellt. Auf Wunsch des Auf-
traggebers kann zusätzlich ein englischsprachiges 
Zertifikat erteilt werden.

Anmerkung: Die Zertifizierung eines Produktes durch 
VdS-Zert bedeutet nicht, dass auch die Stelle, die 
VdS-Zert als Zertifizierungsstelle akkreditiert hat, 
oder eine andere Stelle das Produkt gebilligt hat.

5.5 Änderung einer bestehenden  
Anerkennung 

Änderungen der Anerkennung können unter Ver-
wendung des Vordrucks gemäß Anhang D und 
G (ggf. ergänzt durch Anhang E) beauftragt wer-
den. Im Zuge einer Änderung der Anerkennung 
kann – abweichend von Abschnitt 5.6 – jederzeit 
auch eine Verlängerung beauftragt werden. Beab-

sichtigt der Auftraggeber eine Modifizierung des 
Produktes, muss dies VdS-Zert vorab mittels An-
hang G mitgeteilt werden. Ggfs. wird von VdS-
Zert festgelegt, ob eine Änderung der Anerken-
nung erforderlich ist und ob hierfür Prüfungen am 
geänderten Produkt notwendig sind. Ferner kann 
eine zusätzliche Überprüfung der Fertigungs-
qualität (siehe Richtlinien VdS 2841) erforderlich 
sein.

5.6 Verlängerung der Gültigkeit  
der Anerkennung

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Wunsch 
des Auftraggebers verlängert werden. Der Auftrag 
zur Verlängerung ist frühestens 9 und spätestens 
6 Monate vor Ablauf der Anerkennung unter Ver-
wendung des Auftrags in Anhang D (ggf. ergänzt 
durch Anhang E) zu erteilen. Wird der Auftrag 
später als 6 Monate vor Ablauf der Anerkennung 
erteilt, kann ein Zeitraum entstehen, in dem das 
Produkt nicht anerkannt ist. Dem Verlängerungs-
auftrag muss eine Erklärung des Auftraggebers 
über die praktische Bewährung des Produktes 
beigelegt werden.

5.7 Ablehnung der Anerkennung

Eine Anerkennung kann abgelehnt werden, wenn

 bei der Prüfung der Unterlagen (siehe Abschnitt 
5.3.2),

 im Qualitätsmanagementsystem der Fertigungs-
stätte,

 bei den Maßnahmen der Produktüberwachung 
oder

 bei der praktischen Bewährung des Produktes

Mängel festgestellt werden, die einer Anerken-
nung entgegenstehen.

Eine Anerkennung kann auch abgelehnt werden, 
wenn alle Anforderungen der Richtlinien erfüllt sind, 
andere Kriterien die Leistungsfähigkeit aber beein-
trächtigen oder das Ziel der Richtlinien nicht er-
reicht wird.

Die Ablehnung eines Auftrages wird hinreichend 
begründet. Bei jeder ablehnenden Entscheidung 
kann der Auftraggeber innerhalb von 2 Monaten 
erklären, ob er die beanstandeten Mängel besei-
tigen will. In diesem Fall hat er weitere 6 Monate 
Zeit, die Mängel zu beseitigen und dies VdS-Zert 
gegenüber nachzuweisen (z. B. durch Vorlage ver- 
besserter Produkte). Bei nachgebesserten Produk-
ten werden – wenn möglich – nur die nachgebes-
serten Punkte einer erneuten Beurteilung unter-
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zogen. Werden innerhalb der genannten Fristen 
keine nachgebesserten Produkte eingereicht, gilt 
das Verfahren als abgeschlossen.

5.8 Verpfl ichtungen des 
Anerkennungsinhabers

5.8.1 VdS-Kennzeichnung nach Erteilung der 
Anerkennung

VdS-anerkannte Produkte müssen zum Zweck 
der Rückverfolgbarkeit auf die jeweils zugrunde 
liegende Anerkennung mit der Kennzeichnung 
„VdS“ oder dem folgenden Logo und immer zu-
sätzlich mit der jeweiligen Anerkennungsnummer 
gekennzeichnet werden:

5.8.3 Werbung mit der VdS-Anerkennung

Die Werbung mit der VdS-Anerkennung muss den
Inhalt des Textes auf dem Zertifi kat korrekt wie-
dergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechts-
widrige Art und Weise erfolgen. Es ist jedoch 
untersagt, die Marke „VdS“ oder Abwandlungen 
hiervon als solche in die Firmenbezeichnung auf-
zunehmen.

Der Auftraggeber darf auf seine VdS-anerkannten 
Produkte mit folgendem Logo hinweisen:

  G .............  

 anerkannte Produkte

Nicht gekennzeichnete Produkte gelten nicht als 
VdS-anerkannt. Kennzeichnungen anderer Art, 
z. B. nach anderen Richtlinien oder Normen, blei-
ben von dieser Regelung unberührt.

Die Kennzeichnung muss eindeutig, dauerhaft und
gut sichtbar auf dem Produkt angebracht sein. 
Sofern die geforderten Angaben aus Platzgrün-
den nicht oder nur teilweise angebracht werden 
können, müssen die entsprechenden Angaben 
auf der Verpackung des Produktes oder einem 
Beipackzettel vermerkt sein. Diese Ausnahme gilt 
nur für sehr kleine Produkte (z. B. Magnetkon-
takte) und bedarf der vorherigen Absprache mit 
VdS-Zert. Weitere Einzelheiten sind in den pro-
duktspezifi schen VdS-Richtlinien festgelegt. Auf 
der Verpackung eines Produktes muss derjenige 
mit voller Adresse benannt sein, der Verantwor-
tung für die Übereinstimmung des Produktes mit 
dem anerkannten Produkt übernimmt (Hersteller 
oder Vertreiber)

5.8.2 Missbrauch der VdS-Kennzeichnung

Der Inhaber einer VdS-Anerkennung ist verpfl ich-
tet, gegen Missbrauch der VdS-Kennzeichnung 
durch Dritte einzuschreiten (z. B. bei Produktfäl-
schungen) und VdS-Zert unverzüglich über die 
eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.

Für Auftraggeber, die auch als Errichterfi rma, BMA-
Fachfi rma oder als Wach- und Sicherheitsunter-
nehmen VdS-aner kannt sind oder über ein VdS-
zertifziertes QM-System gemäß DIN EN ISO 9001 
verfügen, stehen auf Anfrage alternativ zu dem o.g.
Logo sogenannte Kombilogos zur Verfügung.

Das Logo darf unter Beibehaltung der Proportio-
nen vergrößert oder verkleinert werden. Eine Min -
desthöhe von 13 mm für die quadratische Umran-
dung des VdS-Zeichens darf nicht unterschritten 
werden. Bei Farbdruck ist HKS 44 (oder eine ver-
gleichbare Farbe) zu verwenden. Das Logo darf
auf Briefköpfen, Werbeschriften und Veröffentli-
chungen des Auftraggebers verwendet werden. 
Das Logo darf nicht in Verbindung mit Leistungen 
des Auftraggebers gebracht werden, die nicht 
durch den Zertifi zierungsumfang abgedeckt sind. 
Im Zweifelsfall ist die Werbung mit VdS-Zert ab-
zustimmen.

Das Akkreditierungszeichen des Deutschen Akkre-
ditierungsrates (DAR) darf vom Auftraggeber nur im 
Rahmen einer vollständigen, unveränderten Wie -
dergabe des Zertifi kates benutzt werden. Das Zei -
chen darf nicht auf Produkten oder Produktver-
packungen des Auftraggebers aufgebracht wer-
den.

Bei einem Verlust des Zertifi kates (z.B. durch Ab-
lauf oder Widerruf) ist die Werbung unverzüglich 
einzustellen. Dies betrifft auch die Kennzeichnung
der Produkte gemäß Abschnitt 5.8. Lediglich sol -
che Produkte, die vor dem Verlust einer VdS-Aner-
kennung hergestellt wurden, dürfen noch für ma-
ximal 6 Monate als VdS-anerkannt in den Markt 
gebracht werden – es sei denn, dass zusammen 
mit dem Widerruf hiervon abweichende Maßnah-
men festgelegt wurden.
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Wenn der Auftraggeber darauf hinweisen will, dass 
VdS akkreditiert ist, ist folgende Formulierung zu 
verwenden:

“VdS Schadenverhütung ist von der Deutschen 
Akkreditierungsstelle Technik (DATech) für die Be-
reiche der Brandschutz- und Sicherungstechnik 
als Zertifizierungsstelle und als Prüflaboratorium 
akkreditiert.” Nach Aufforderung durch VdS hat 
der Auftraggeber diesen Hinweis zu entfernen.

5.8.4 Zugang zu Fertigungsstätten

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Prüfern und 
Auditoren von VdS den zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben notwendigen Zugang zu den Betriebsstätten 
und dem Betriebsgelände der Fertigungsstätte un-
eingeschränkt zu gewähren. Weiterhin wird ihnen 
uneingeschränkt Einblick in alle Aufzeichnungen 
gewährt, die die Fertigung VdS-anerkannter Pro-
dukte betreffen. Sofern VdS-anerkannte Produkte 
erst bei der Installation vor Ort endmontiert oder 
endgeprüft werden, sorgt der Auftraggeber auch 
für den Zugang zu den Installationsorten.

5.8.5 Mitteilung von Änderungen

Der Auftraggeber verpflichtet sich, VdS-Zert alle ge- 
planten Änderungen hinsichtlich folgender Punk-
te unverzüglich mitzuteilen:

 Produktmodifikation (Mitteilung mit Anhang G)
 Produktname und/oder Produktbezeichnung
 Verlagerung der Fertigungsstätte
 Eigentümerwechsel beim Auftraggeber oder in 

der Fertigungsstätte
 Veränderungen des Qualitätsmanagementsys-

tems, sofern diese Einfluss auf den Herstellungs- 
prozess haben

5.8.6 Vorhaltung von Ersatzteilen

Mit der Auftragserteilung verpflichtet sich der Aner-
kennungsinhaber auch nach Ablauf der VdS-An-
erkennung eines Produktes für einen angemesse-
nen Zeitraum zur Ersatzteillieferung. Ersatzteile 
können originale, VdS-anerkannte Produkte aus ei- 
nem Lagerbestand oder andere, kompatible VdS- 
anerkannte Produkte sein.

Anmerkung: Ein „angemessener Zeitraum“ ergibt 
sich aus der zu erwartenden Lebensdauer des 
Produktes. Ein Zeitraum von 10 Jahren kann hier 
als Anhaltspunkt dienen.

5.9 Widerruf von VdS-Anerkennungen

Anerkennungen können durch Widerruf für die Zu- 
kunft ungültig werden. Ab dem Zeitpunkt des Wider-
rufs dürfen keine Anerkennungen, Konformitäts-
bescheinigungen, Konformitätszeichen und VdS- 
Kennzeichnungen mehr für das Produkt ver-
wendet werden. Ferner ist die Werbung mit der 
VdS-Anerkennung einzustellen (siehe Abschnitt 
5.8.3).

Widerruf kann erfolgen, wenn

 die der Beauftragung zugrunde liegenden Nor-
men oder Richtlinien sich ändern und das Pro-
dukt nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
umgestellt sowie zur erneuten Anerkennung 
und ggf. Nachprüfung eingereicht wird,

 sich in der Praxis wesentliche Mängel ergeben, 
die sich während der Prüfung nicht herausge-
stellt haben und diese Mängel nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist behoben werden,

 das zertifizierte Produkt nicht mehr hergestellt 
oder geliefert wird,

 das als zertifiziert vertriebene Produkt nicht 
mehr mit der zertifizierten Ausführung überein-
stimmt,

 das Qualitätsmanagementsystem der Ferti-
gungsstätte nicht mehr den Anforderungen ent- 
spricht (siehe VdS 2841),

 der Auftraggeber die Maßnahmen der Produkt-
überwachung (siehe Abschnitt 5.1.4) nicht 
innerhalb von 2 Monaten nach Ankündigung 
durch VdS-Zert ermöglicht,

 die Ergebnisse der Produktüberwachung (sie-
he Abschnitt 5.1.4) negativ sind,

 der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nach 
diesen Richtlinien (z.B. Zahlung von Gebühren) 
nicht nachkommt,

 Zertifikate und VdS-Kennzeichnungen miss-
bräuchlich verwendet werden,

 der Inhaber einer VdS-Anerkennung nicht im 
ausreichenden Maß gegen Missbrauch der 
VdS-Kennzeichnung durch Dritte einschrei-
tet und/oder zur Aufklärung gegen den Miss-
brauch beiträgt (z. B. bei Produktfälschungen) 
und/oder VdS-Zert nicht unverzüglich über die 
eingeleiteten Maßnahmen informiert, oder

 die Fertigungsstätte des Produktes verlegt wur-
de, ohne zuvor VdS-Zert hierüber zu informie-
ren.

Ferner erfolgt der Widerruf einer Anerkennung für 
eine Vertriebsfirma (siehe Abschnitt 5.1.2 a), wenn 
die Basisanerkennung für das Produkt nicht mehr 
besteht. Der Widerruf des Zertifikates wird schrift-
lich mitgeteilt. Gegen den Widerruf kann innerhalb 
von zwei Monaten Beschwerde eingelegt wer- 
den (siehe Abschnitt 10).
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6 EG-Konformitätsbewertungs-
verfahren nach Bauproduk-
tenrichtlinie (System 1)

6.1 Voraussetzungen für die Ausstellung 
von EG-Konformitätszertifikaten

6.1.1 Auftragserteilung

Die Ausstellung von EG-Konformitätszertifikaten 
kann mittels Anhang D (zusammen mit Anhang E, 
wenn erforderlich) beauftragt werden. 

6.1.2 Mögliche Auftraggeber

Anmerkung: Bei Ausstellung eines EG-Konformi-
tätszertifikats wird der Auftraggeber im Zertifikat als 
Inverkehrbringer (Hersteller gemäß Bauprodukten- 
richtlinie) benannt.

Die Ausstellung von EG-Konformitätszertifikaten 
kann beauftragt werden:

1. Von der Fertigungsstätte (Herstellwerk gemäß 
Bauproduktenrichtlinie, siehe auch Definitio-
nen), oder

2. Von einem anderen Unternehmen (Vertriebs-
firma), jedoch nur unter der Voraussetzung, 
dass das Produkt von der Fertigungsstätte im 
Auftrag der Vertriebsfirma gefertigt wird.

Im Falle 2 ist der Auftrag mittels Anhang E von der 
Fertigungsstätte zu ergänzen.

6.1.3 Zertifizierungsgrundlagen

Die Ausstellung eines EG-Konformitätszertifikates 
ist nur für solche Produkte möglich, für die eine 
harmonisierte technische Spezifikation (Norm 
oder Zulassungsleitlinie) vorliegt. Die technische 
Spezifikation muss von der Europäischen Kom-
mission durch Veröffentlichung im EG-Amtsblatt 
freigegeben worden sein.

Für die Ausstellung eines EG-Konformitätszertifi-
kates und das EG-Konformitätsbewertungsver-
fahren insgesamt gelten die Regelungen des An- 
hangs ZA der jeweils anzuwendenden techni-
schen Spezifikation (harmonisierte Norm oder Zu-
lassungsleitlinie).

Zusätzlich können – im Einzelfall und soweit die 
anzuwendende technische Spezifikation dies nicht 
ausschließt – Regelungen aus Leitpapieren der 
Europäischen Kommission und/oder Positionspa-
pieren der Gruppe der Notifizierten Stellen gelten.

6.1.4 Anforderungen an die Fertigungsstätte

Anmerkung: Bei Ausstellung eines EG-Konformi-
tätszertifikats wird die Fertigungsstätte im Zertifi-
kat als Herstellwerk benannt.

Die Fertigungsstätte muss alle technischen und 
personellen Voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Herstellung der Produkte erfüllen.

Die Fertigungsstätte muss ein System zur werks-
eigenen Produktionskontrolle (WPK) einrichten, 
das gleichbleibende Eigenschaften und Ausfüh-
rung der Produkte sicherstellt. Die werkseigene 
Produktionskontrolle ist die vom Hersteller konti-
nuierlich durchzuführende Überwachung und Len- 
kung der Produktion, mit der sichergestellt wird, 
dass die Produkte den zugrunde liegenden tech-
nischen Spezifikationen auf Dauer entsprechen.

Die Anforderungen an die werkseigene Produk-
tionskontrolle (WPK) sind in den Zertifizierungs-
grundlagen festgelegt.

Der Auftraggeber gestattet VdS, die gemeldete 
Fertigungsstätte und die Funktionsfähigkeit der 
WPK der gemeldeten Fertigungsstätte zu über-
prüfen.

6.1.5 Erstbegutachtung der  
Fertigungsstätte und der WPK

Der Auftraggeber gestattet VdS, bereits vor der 
Erteilung des EG-Konformitätszertifikates die ge-
meldete Fertigungsstätte und die Funktionsfähig-
keit der WPK der gemeldeten Fertigungsstätte, 
nach vorheriger Vereinbarung mit dem Auftragge-
ber, zu überprüfen.

6.1.6 Überwachung der WPK

Der Auftraggeber gestattet VdS, nach der Erteilung 
des EG-Konformitätszertifikates die Funktionsfä-
higkeit der WPK der gemeldeten Fertigungsstätte, 
nach vorheriger Vereinbarung mit dem Auftrag-
geber, regelmäßig zu überprüfen.

Umfang und Häufigkeit der Überwachung sind in 
den Zertifizierungsgrundlagen festgelegt.
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6.2 Verfahrensablauf

6.2.1 Einzureichende Unterlagen

Neben den Aufträgen (siehe Abschnitt 6.1.1) sind 
folgende Unterlagen erforderlich:

 Prüfbericht(e) der Erstprüfung nach der anzu-
wendenden technischen Spezifikation für alle 
in Anhang ZA angegebenen Eigenschaften; es 
werden nur Prüfberichte von Notifizierten Prüf-
stellen anerkannt;

 technische Dokumentation gemäß Zertifizie-
rungsgrundlagen; die technische Dokumenta-
tion ist in mehrfacher Ausfertigung einzurei-
chen, siehe Anhang B und C.

 Dokumentation der werkseigenen Produktions-
kontrolle (WPK).

6.2.2 Prüfung der Unterlagen

Der VdS-Zert vorgelegte Prüfbericht muss erge-
ben, dass das Produkt die Anforderungen der 
Zertifizierungsgrundlagen erfüllt. Bei Vorlage ei-
nes Prüfberichtes über die Prüfung von Prototy-
pen behält sich VdS-Zert vor, die Prüfung eines 
Produktes aus der Serienfertigung nachzufordern.

6.2.3 Erstbegutachtung der  
Fertigungsstätte und der WPK

Eine Erstbegutachtung der Fertigungsstätte und 
der WPK muss ergeben,

 dass die Fertigungsstätte alle technischen und 
personellen Voraussetzungen für eine ordnungs- 
gemäße Herstellung der Produkte erfüllt; und 

 dass die werkseigene Produktionskontrolle 
(WPK) die Anforderungen der Zertifizierungs-
grundlagen erfüllt.

6.2.4 Entscheidungsfrist

Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs bearbeitet. Wenn ausreichende Nachweise 
zur Erstprüfung vorliegen und eine Erstbegutach-
tung von Fertigungsstätte und WPK mit positivem 
Ergebnis durchgeführt wurde, wird über die Zerti-
fizierung binnen 3 Monaten entschieden.

Hat VdS-Zert zusätzliche Dokumente angefordert 
und liegen VdS-Zert diese Dokumente nicht inner-
halb von 12 Monaten nach Anforderung vor, wird 
die Bearbeitung des Auftrages abgeschlossen. Die 
bis dahin erhaltenen Unterlagen werden an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Alle Aufwendungen, 
die VdS-Zert bis zu diesem Zeitpunkt entstanden 
sind, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

6.3 Ausstellung des  
EG-Konformitätszertifikats

Sofern die vorstehend aufgeführten Voraussetzun-
gen erfüllt sind, wird dem Auftraggeber ein EG-
Konformitätszertifikat ausgestellt. Das Zertifikat hat 
keine vorgegebene Gültigkeitsdauer.

Anmerkung: Das Zertifikat gilt solange, wie die 
Festlegungen in der angeführten harmonisierten 
technischen Spezifikation oder die Herstellbedin-
gungen im Werk oder die werkseigene Produk-
tionskontrolle (WPK) selbst nicht wesentlich ver-
ändert werden.

Das Zertifikat wird in der Regel – wenn der Auf-
traggeber nichts anderes festlegt – zweisprachig 
in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt.

6.4 Änderung eines  
EG-Konformitätszertifikats

Änderungen des Zertifikats können unter Verwen-
dung des Anhang D (zusammen mit Anhang E, 
wenn erforderlich) beauftragt werden. Ggfs. wird 
von VdS-Zert festgelegt, ob hierfür Prüfungen am 
Produkt notwendig sind. Ferner kann eine zusätz-
liche Begutachtung der Fertigungsstätte und/oder 
der WPK erforderlich sein.

6.5 Änderung des Produktes  
oder der Fertigungsbedingungen

Änderungen des Produktes oder der Fertigungs-
bedingungen können unter Verwendung des An-
hang G mitgeteilt werden. Ggfs. wird von VdS-
Zert festgelegt, ob eine Änderung des Zertifikats 
erforderlich ist und ob hierfür Prüfungen am Pro-
dukt notwendig sind. Ferner kann eine zusätzli-
che Begutachtung der Fertigungsstätte und/oder 
der WPK erforderlich sein.

6.6 Überwachung der WPK

Nach der Erteilung des EG-Konformitätszertifika-
tes überprüft VdS regelmäßig die Funktionsfähig-
keit der WPK der gemeldeten Fertigungsstätte.

Umfang und Häufigkeit der Überwachung sind in 
den Zertifizierungsgrundlagen festgelegt.

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Über- 
wachung festgestellten Mängeln wird nach Um-
fang und Art der Mängel und der Herstellung von 
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VdS-Zert festgelegt. Sie darf jedoch im Regelfall 
1 Monat nicht überschreiten.

Bei signifikanter Abweichung kann eine Sonder-
prüfung durch VdS-Zert festgelegt werden. Hierbei 
kann auch eine Probennahme durchgeführt wer-
den. Art und Umfang werden von VdS-Zert fest- 
gelegt. Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen 
der Sonderprüfung festgestellten Mängeln wird 
nach Umfang und Art der Mängel und der Her-
stellung von VdS-Zert festgelegt. Sie darf jedoch 
im Regelfall 3 Monate nicht überschreiten.

6.7 Widerruf von  
EG-Konformitätszertifikaten

Zertifikate können durch Widerruf für die Zukunft 
ungültig werden. Der Widerruf des Zertifikates wird 
schriftlich mitgeteilt. Gegen den Widerruf kann 
innerhalb von zwei Monaten Beschwerde einge-
legt werden. Soweit gesetzliche Bestimmungen 
nichts anderes festlegen, informiert VdS-Zert das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, 
über den Widerruf.

Widerruf kann erfolgen, wenn

 das zertifizierte Produkt nicht mehr hergestellt 
oder geliefert wird,

 das zertifizierte Produkt nicht mehr in der ge-
meldeten Fertigungsstätte hergestellt wird,

 das als zertifiziert vertriebene Produkt nicht mehr 
mit der zertifizierten Ausführung übereinstimmt,

 die WPK der Fertigungsstätte nicht mehr den 
Anforderungen der Zertifizierungsgrundlagen 
entspricht,

 der Auftraggeber die festgelegten Fristen zur 
Mängelbeseitigung (siehe Abschnitt 6.6) nicht 
einhält,

 die Ergebnisse der Überwachung (siehe Ab-
schnitt 6.6) negativ sind,

 der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nach 
diesen Richtlinien (z.B. Zahlung von Gebühren) 
nicht nachkommt,

7 Allgemeines

7.1 Vertraulichkeit

Sämtliche Unterlagen und Informationen, die VdS- 
Lab und VdS-Zert im Zusammenhang mit nach 
diesen Richtlinien durchgeführten Verfahren erhal-
ten, werden streng vertraulich behandelt. Ohne 
schriftliche Zustimmungserklärung des Auftrag-
gebers werden die Unterlagen Dritten weder zu-
gänglich gemacht noch vervielfältigt.

Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung von 
VdS-Lab und VdS-Zert, übergeordneten Stellen 
(z. B. Vertretern von Akkreditierungsstellen) Ein-
blick in Unterlagen zu einzelnen Vorgängen zu 
gewähren.

7.2 Gutachten

Gutachten und sachdienliche Auskünfte bei Drit-
ten werden nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers eingeholt.

7.3 Anfragen

VdS Schadenverhütung gibt bei Anfragen nur 
Auskunft darüber, ob Produkte von VdS zertifiziert 
wurden oder nicht.

7.4 Veröffentlichungen

Von VdS-Zert werden nur folgende Daten zu VdS-
anerkannten Produkten veröffentlicht:

 Produktname und/oder Produktbezeichnung
 Produktabbildung
 Vollständige Anschrift des Anerkennungsinha-

bers (einschließlich Telefon, Fax, E-Mail- und 
Internetadresse)

 ggf. vollständige Anschrift des Anbieters (ein-
schließlich Telefon, Fax, E-Mail- und Internet-
adresse)

 Hinweise zur Verwendung des Produktes
 Bei Systemen: Auflistung aller im System ent-

haltenen Geräte

7.5 Einschränkung der  
Vertraulichkeitsverpflichtung

Bei Beauftragung einer Prüfung mit der Absicht, 
die Zertifizierung bei einer anderen Zertifizierungs-
stelle als VdS-Zert zu beauftragen, sollte vom Auf- 
traggeber die Vertraulichkeitsverpflichtung von VdS- 
Lab eingeschränkt werden. In Anhang D kann 
hierzu die Weitergabe von Informationen durch 
VdS-Lab an Dritte gebilligt werden (z.B. zu Stand 
und Ausgang von Prüfverfahren).

7.6 Datenschutz

VdS Schadenverhütung wird für die Durchfüh-
rung der Vertragsleistungen dafür Sorge tragen, 
dass die Bestimmungen des § 5 BDSG beachtet 
werden.
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Zum Zwecke der Durchführung des Auftrages wer- 
den Daten des Auftraggebers erhoben, gespei-
chert und ggf. an Dritte weitergegeben. Die Wei-
tergabe erfolgt ausschließlich soweit dies zur 
Durchführung des Auftrages erforderlich ist. Der 
Auftraggeber erklärt sich hiermit einverstanden.

8 Gewährleistung und Haftung

8.1 Gewährleistung

Der an VdS erteilte Auftrag beinhaltet allein die 
Überprüfung, inwieweit das zur Prüfung oder Zer- 
tifizierung vorgelegte Produkt mit den bei der Auf- 
tragserteilung genannten Prüf- bzw. Zertifizierungs-
grundlagen übereinstimmt. Eine Überprüfung der 
allgemeinen Mängelfreiheit oder Tauglichkeit des 
Produktes ist nicht Gegenstand des Verfahrens.

Demzufolge übernimmt VdS weder Gewähr für die 
Ordnungsgemäßheit und Funktion noch für die 
sonstige Fehlerfreiheit der untersuchten Produkte 
oder sonstiger Waren und/oder Leistungen des 
Auftraggebers. Die Haftung von VdS beschränkt 
sich auf die Ordnungsmäßigkeit des Prüf-, Aner-
kennungs- bzw. Konformitätsverfahrens des im 
Auftrag konkret beschriebenen Produktes.

8.2 Haftungsbegrenzung

Für Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand 
eingetreten sind, haftet VdS – aus welchem Grund 
auch immer – nur

1. bei Vorsatz,
2. bei grober Fahrlässigkeit der Geschäftsleitung, 

des Inhabers oder leitender Angestellter,
3. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit,
4. bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden 

oder deren Abwesenheit garantiert wurde.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haftet VdS auch bei grober Fahrlässig-
keit nicht leitender Angestellter und bei leichter 
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehba-
ren Schaden.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend 
für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

Weitere Ansprüche, insbesondere Schadensersatz-
ansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch zu 
Gunsten von Mitarbeitern und Beauftragten von 
VdS.

8.3 Schadenersatzansprüche Dritter

Soweit VdS von Dritten auf Schadenersatz in An-
spruch genommen wird, ohne dass VdS nach den 
Abschnitten 8.1 oder 8.2 hierfür haftet, ist der Auf-
traggeber verpflichtet, VdS auf Verlangen unver-
züglich davon freizustellen.

9 Kosten

Die nach diesen Richtlinien durchgeführten Verfah- 
ren sind kostenpflichtig. Die Kosten können den 
bei VdS-Lab und VdS-Zert ausliegenden Gebüh-
rentabellen entnommen werden. Die für den Auf- 
trag relevanten Gebührentabellen werden dem 
Auftraggeber auf Anforderung kostenlos zugestellt. 
Auf Wunsch des Auftraggebers kann ein kosten-
pflichtiger Kostenvoranschlag erstellt werden. Für 
die Erstellung des Kostenvoranschlages muss 
eine detaillierte Beschreibung des Produktes und 
des Prüfumfanges eingereicht werden. 

10 Beschwerdeverfahren

10.1 Beschwerden zum  
Zertifizierungsverfahren

Beanstandungen sind VdS-Zert schriftlich unter 
Bezugnahme auf diese Richtlinien (VdS 2344) ein- 
zureichen. Das Beschwerdeschreiben muss fol-
gende Angaben enthalten:

 Datum, Sachbearbeiter und Betreff des Schrei-
bens, mit dem die beanstandeten Ergebnisse 
dem Auftraggeber mitgeteilt wurden,

 genaue Auflistung der Ergebnisse, die bean-
standet werden,

 Beschwerdegründe.

Das Beschwerdeschreiben ist an den zuständigen 
Leiter von VdS-Zert (Leiter des Bereichs Brand-
schutz bzw. Security) zu senden, welcher die Be-
anstandungen überprüft. Wird dabei festgestellt, 
dass die Beanstandungen begründet sind, muss 
das entsprechende Zertifizierungsverfahren ganz 
oder teilweise neu durchgeführt werden.

Die Kosten für die Wiederholung des Zertifizie-
rungsverfahrens gehen in diesem Fall zu Lasten 
von VdS-Zert. Wird festgestellt, dass die Beanstan- 
dungen unbegründet sind, gehen die Kosten des 
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Beschwerdeverfahrens zu Lasten des Auftragge-
bers. Kommt es zu keiner Einigung zwischen 
VdS-Zert und dem Auftraggeber, wird der Zertifi-
zierungsbeirat zur Klärung hinzugezogen.

10.2 Beschwerden zu einer Prüfung

Beanstandungen sind dem zuständigen Leiter von 
VdS-Lab (Leiter des Bereichs Brandschutz bzw. 
Security) schriftlich unter Bezugnahme auf diese 
Richtlinien (VdS 2344) einzureichen. Das Beschwer- 
deschreiben muss folgende Angaben enthalten:

 Prüfgegenstand,
 Nummer des Prüfberichtes und Datum des 

Schreibens, mit dem die beanstandeten Ergeb-
nisse dem Auftraggeber mitgeteilt wurden,

 genaue Auflistung der Prüfergebnisse, die be-
anstandet werden,

 Gründe, die zur Anzweiflung der Prüfergebnis-
se geführt haben.

Wird bei der Überprüfung der Beanstandungen 
festgestellt, dass diese begründet sind, müssen 
die entsprechenden Prüfungen wiederholt werden.

In diesem Fall werden alle verwendeten Messein-
richtungen auf ihre Funktionstüchtigkeit hin über-
prüft und bei Anhaltspunkten für Fehlerhaftigkeit 
neu kalibriert.

Ergibt die Wiederholungsprüfung, dass die Be-
anstandungen unberechtigt waren, werden die 
Kosten für die Wiederholungsprüfung dem Auf-
traggeber in Rechnung gestellt.

Wenn die Beanstandungen berechtigt waren, wer- 
den geeignete Maßnahmen getroffen, um die 
Auswirkungen zu korrigieren und das Auftreten 
dieser Fehler in Zukunft auszuschließen. Die Kos-
ten für die Wiederholungsprüfung gehen in die-
sem Fall zu Lasten von VdS-Lab.

11 Sonstiges

11.1 Nebenabreden

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

11.2 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit 
des übrigen Vertrages nicht berührt.

11.3 Rechtswahl (Gerichtsstand)

Es findet das materielle Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland Anwendung unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts. Die Geltung des Einheitlichen 
Kaufgesetzes sowie des UN-Kaufrechts-Überein-
kommens in der jeweiligen Fassung wird, soweit 
zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt sowohl hin-
sichtlich der jeweiligen internationalen Abkom-
men als auch hinsichtlich der jeweiligen nationa-
len Transformationsgesetze.
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Brand-, Einbruch- und Überfallmelderzentralen sind 
einschließlich der funktionswichtigen Peripherie-
geräte (z.B. automatische und nichtautomatische 
Brandmelder, Signalgeber, Alarmierungseinrichtun- 
gen u. ä.) auf einer Montageplatte gemäß Bild A.1 
bzw. A.2 betriebsfertig aufzubauen. Bestellbe-
zeichnung der Montageplatte im Fachhandel:

Gelochtes Stahlblech aus 12.03,  
in Lagerformat 2 m x 1 m x 2 mm,  
mit 8 mm versetzter Rundlochung gemäß Skizze,  
oder ähnlich.

Für Systemprüfungen notwendige Geräte sind 
ebenfalls auf Montageplatten, wie unten darge-
stellt, einzureichen.

Einzelne Geräte oder Bauteile müssen nicht in 
der dargestellten Form montiert werden.

Bild A1 Bild A2

Anhang A − Liefervorgaben zur Prüfung von Brand-  
 und Einbruchmelderzentralen
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Anhang B – Technische  
Dokumentation

B.1 Geräte und Bauteile

Die Dokumentation muss, falls anwendbar, Fol-
gendes enthalten:

Nutzerdokumentation (für z.B. Errichter, Betrei-
ber), wie im Einzelfall erforderlich und anwend-
bar:

 Produktbeschreibung (allgemeine Beschrei-
bung des Produktes sowie seiner Merkmale 
und Funktionen)

 Montageanweisungen, Einbauanweisungen, 
Anschluss- und Einstellanleitungen (soweit er-
forderlich)

 Bedienungsanleitungen (einschließlich Anga-
ben zu regelmäßigen Prüfungen durch den 
Betreiber, wenn erforderlich)

 Anweisungen für Wartung und Inspektion

Technische Dokumentation (zur eindeutigen 
Festlegung und Identifizierung des Produktes für 
die Prüf- und Zertifizierungsstelle), wie im Einzel-
fall erforderlich und anwendbar, z.B.:

 Übersichtszeichnungen, Stücklisten und Ein-
zelteilzeichnungen (bzw. Datenblätter)

 Übersichtszeichnungen, Stücklisten und Ein-
zelteilzeichnungen 

 Stücklisten und Bestückungspläne
 Schaltpläne gemäß DIN 40719, Beiblatt 2, mit 

normgerechten Sinnbildern, Schaltzeichen, 
Formelzeichen, Geräte-Kennbuchstaben, 
Einheiten und Kurzzeichen für Einheiten. Die 
Pläne sind spannungs- und stromlos in Grund-
stellungen zu zeigen, Abweichungen sind im 
Schaltplan zu erläutern. Nicht genormte Zei-
chen bedürfen einer Erläuterung.

 Stromlaufplan (möglichst geradlinige Darstel-
lung der Stromwege ohne Kreuzungen)

 Dokumentation der Software (1fach)

Hilfsdokumentation (zur Unterstützung der Prüf-
stelle)

 bei Prüfaufbauten aus mehreren Geräten: Ge-
räteübersicht (zeichnerische Darstellung des 
Prüfaufbaus)

 für Geräte, bei denen in einfacher Weise aus 
dem Stromlaufplan die Funktion nicht zu er-
kennen ist: Funktionsschaltbild und Zeitdia-
gramm

 Stromlaufbeschreibung bzw. Funktionsbe-
schreibung zur Erläuterung der Schaltungen

Die Nutzerdokumentation muss in deutscher 
Sprache eingereicht werden. Sofern auf Grund-
lage einer Prüfung durch VdS-Lab eine Anerken-
nung bei einer ausländischen Zertifizierungsstelle 
beauftragt werden soll, ist die Nutzerdokumenta-
tion zusätzlich in der Landessprache der auslän-
dischen Zertifizierungsstelle einzureichen. Die 
restliche Dokumentation sollte in deutscher Spra-
che eingereicht werden; bei anderen Sprachen 
ist eine vorherige Absprache mit VdS-Lab bzw. 
VdS-Zert erforderlich.

B.2 Systeme

Die Dokumentation muss, falls anwendbar, Fol-
gendes enthalten:

 Systembeschreibung (allgemeine Beschrei-
bung des Systems sowie seiner Merkmale und 
Funktionen)

 Liste der Bauteile und Geräte des Systems
 Schematische Darstellung(en) des typischen 

Anlagenaufbaus
 Zusätzlich Unterlagen gemäß Zertifizierungs-

grundlagen (VdS-Richtlinien, Normen), wie an-
wendbar

Beinhaltet das System auch Geräte und Bauteile, 
die nur durch Benennung im System anerkannt 
werden, sind für diese Geräte und Bauteile zu-
sätzlich die Unterlagen gemäß B.1 erforderlich.

B.3 Allgemeines

Alle eingereichten Unterlagen sind aufzulisten. 
Die Liste, die mit Datum und ggf. mit Änderungs- 
und Revisionsstand zu kennzeichnen ist, muss 
folgende Angaben enthalten:

 Benennung des Dokumentes
 Dokumenten- oder Zeichnungsnummer
 Änderungsstand oder Revisionsstand
 Erstellungsdatum
 Anzahl der Seiten des Dokumentes
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Mit Ausnahme der Dokumentation der Software sind die Technischen Unterlagen mehrfach einzurei-
chen:

Anhang C – Elektronische Daten

C.1 Geräte und Bauteile

C.2 Systeme

Beinhaltet das System auch Geräte und Bauteile, die nur durch Benennung im System anerkannt wer-
den, sind für diese Geräte und Bauteile zusätzlich die Daten gemäß C.1 erforderlich.

Produktgruppe Anzahl der einzureichenden Unterlagen

Brandmeldeanlagen zwei Sätze 

Mechanische Sicherungstechnik zwei Sätze

Wertbehältnisse Prüfung: zwei Sätze; Prüfung und Anerkennung: drei Sätze

Elektronische Sicherungstechnik zwei Sätze

Wasserlöschanlagen Prüfung: ein Satz; Prüfung und Anerkennung: zwei Sätze

Gaslöschanlagen Prüfung: ein Satz; Prüfung und Anerkennung: zwei Sätze

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen zwei Sätze

Speziallöschanlagen Prüfung: ein Satz; Prüfung und Anerkennung: zwei Sätze

Daten Dateiformat/Größe

Bild des VdS-anerkannten Gerätes/Bauteils in Farbe  
(geeignet zur visuellen Identifizierung des Gerätes/Bauteils)

.jpg, max. 0,1 MB je Bild

Montageanweisungen, Einbauanweisungen,  
Anschluss- und Einstellanleitungen 

.pdf, max. 5 MB je Datei

Bedienungsanleitung (einschließlich Angaben zu regelmäßigen 
Prüfungen durch den Betreiber, wenn erforderlich)

.pdf , max. 5 MB je Datei  
(falls Dateigröße nicht aus-
reichend, Kurzversion verwenden)

Daten Dateiformat

Schematische Darstellung(en) des typischen Anlagenaufbaus .pdf, max. 1 MB je Datei
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 Prüfung und Anerkennung (Erstausstellung)  Änderung/Ergänzung der Anerkennung 
Nr._______________________

 (bei Produktänderungen bitte zusätzlich Anhang G verwenden)

 Anerkennung (Erstausstellung) eines bereits 
geprüften Produktes

 Verlängerung der Anerkennung
Nr._______________________

 Parallelanerkennung
(Anerkennung eines bereits anerkannten Produktes 
für einen weiteren Anerkennungsinhaber)

 Das Prüfungs-/Anerkennungsverfahren soll mit 
folgender Zertifi zierungsstelle abgestimmt wer-
den: _______________________

 Erstausstellung eines EG-Konformitätszertifi kates (inklusive Produktprüfung und Überwachung),
ggfs. basierend auf Grundlage der gültigen VdS-Anerkennung Nr.: _______________________ 

 Änderung des EG-Konformitätszertifi kates Nr.: _______________________ 
(bei Produktänderungen bitte zusätzlich Anhang G verwenden)

1 Auftraggeber

1.1

1.2

1.3

1.4

Firmenname

Straße

Land PLZ Ort

Telefon         Fax        E-Mail

2 Produkt, für das die Zertifi zierung/Prüfung beauftragt wird 
(Für jedes Produkt ist ein eigener Auftrag erforderlich. Wird das Produkt unter verschiedenen Produktbezeichnungen und/oder für verschiedene Vertriebs-
wege gefertigt, so ist eine gesonderte Aufl istung der Produktbezeichnungen und Vertriebswege beizulegen.)

2.1 Produkt- und 
Typenbezeichnung

2.2 Das zu prüfende Produkt enthält softwaregesteuerte Komponenten   Ja   Nein

2.3 Verwendung in
(Anlagentyp und ggf. Klasse,
 z.B. EMA Klasse A)

2.4 Zertifi zierungs-/
Prüfgrundlage(n)

2.5 Das Produkt soll auch in folgende(n) Systemanerkennung(en) 
des Auftraggebers ergänzt werden (bitte VdS-Anerkennungs-Nr. angeben):

2.6  Neben der deutschsprachigen Ausfertigung des Prüfberichtes wird eine englischsprachige 
 Fassung gewünscht

2.7  Neben der deutschsprachigen Ausfertigung des Zertifi kates über die Anerkennung wird eine 
 englischsprachige Fassung gewünscht

3 Fertigungsstätte des Produkts (nicht ausfüllen bei Systemanerkennungen)

Auftraggeber ist mit Fertigungsstätte identisch   Ja   (Bitte Punkt 4 ausfüllen, Punkt 3 entfällt) 
                Nein  (Bitte Punkt 3 ausfüllen und Anhang E beifügen, Punkt 4 entfällt)

3.1

3.2

3.3

3.4

Firmenname

Straße

Land PLZ Ort

Telefon         Fax        E-Mail

Anhang D − Auftrag für ein Verfahren zur VdS-Anerkennung 
und/oder EG-Konformitätsbewertung (CE)
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4 Qualitätsmanagementsystem/System der werkseigenen Produktionskontrolle der Fertigungsstätte 
(Für VdS-Anerkennungen vgl. Abschnitt 5.1 dieser Richtlinien sowie Abschnitt 2 der VdS 2841 „Durchführung von Produktüberwachungen“)

4.1  zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 9001 
von VdS Schadenverhütung:

Zertifi kats-Nr.: ____________________

 zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 9001 von 
__________________________________________________________

(Bitte Kopie des Zertifi kates der QM-Zertifi zierungsstelle beilegen.)

 nicht zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 
9001 

 

 Aktuelle QM-Dokumentation (QMH, VAs, etc.) liegt diesem 
Auftrag zur Vorprüfung bei

 Aktuelle QM-Dokumentation (QMH, VAs, etc.) liegt VdS-Zert 
bereits vor

4.2 Name des QM-Beauftragten

5 Einschränkung der Vertraulichkeitsverpfl ichtung
Der Auftraggeber entbindet VdS-Lab von der Vertraulichkeitsverpfl ichtung und gestattet VdS-Lab, 
Informationen zu Prüfungsergebnissen weiterzugeben an:

6 Der Auftraggeber erklärt
die Richtlinien VdS 2344 „Verfahren über die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung 
von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik“, die Richtlinien VdS 2841 
„Durchführung von Produktüberwachungen“ und die zugehörigen Gebührentabellen als Vertragsbestandteil 
anzuerkennen.

Zusatzerklärung des Auftraggebers (gilt nur für Verlängerungsanträge zu VdS-Anerkennungen): Das o. g. 
Produkt wird in der zertifi zierten Form unverändert hergestellt und hat sich in der Praxis bewährt. Erläuterun-
gen hierzu oder ein Erfahrungsbericht sind diesem Auftrag beigefügt.

Datum       Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten des Auftraggebers
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Anhang E − Erklärung der Fertigungsstätte

Erklärung der Fertigungsstätte
Im Falle eines Auftrages auf VdS-Anerkennung/EG-Konformitätsbewertung (CE) für ein Gerät oder Bauteil durch ei-
nen Auftraggeber, der nicht mit der Fertigungsstätte identisch ist, muss die Fertigungsstätte diese Erklärung abge-
ben. Als Fertigungsstätte gilt grundsätzlich das Unternehmen, das maßgeblich an der Produktion und Montage des 
Gerätes bzw. Bauteils beteiligt ist und die Endprüfung des Gerätes bzw. Bauteils durchführt.

1 Fertigungsstätte

1.1

1.2

1.3

1.4

Firmenname

Straße

Land PLZ Ort

Telefon              Fax        E-Mail

2 Gerät/Bauteil, für das die Zertifi zierung beauftragt wird

2.1 Produkt- und
Typenbezeichnung

2.2 Verwendung in (Anlagentyp und ggf. Klasse, z.B. Einbruchmeldeanlage Klasse A)

3 Auftraggeber laut Anhang D

3.1

3.2

3.3

3.4

Firmenname

Straße

Land PLZ Ort

Telefon              Fax        E-Mail

4 Qualitätsmanagementsystem/System der werkseigenen Produktionskontrolle der Fertigungsstätte 
(Für VdS-Anerkennungen vgl. Abschnitt 5.1 dieser Richtlinien sowie Abschnitt 2 der VdS 2841 „Durchführung von Produktüberwachungen“)

4.1  zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 
9001 von VdS Schadenverhütung:

Zertifi kats-Nr.: ____________________

 zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 9001 von 
__________________________________________________________

(Bitte Kopie des Zertifi kates der QM-Zertifi zierungsstelle beilegen.)

4.2

 nicht zertifi ziert gemäß DIN EN ISO 
9001 

 Aktuelle QM-Dokumentation (QMH, VAs, etc.) liegt diesem 
Auftrag zur Vorprüfung bei

 Aktuelle QM-Dokumentation (QMH, VAs, etc.) liegt VdS-Zert 
bereits vor

Name des QM-Beauftragten

5 Die Fertigungsstätte erklärt

 mit dem Auftrag zur Zertifi zierung des genannten Produktes durch den genannten Auftraggeber einverstan-
den zu sein,

 den Auftraggeber mit dem genannten Produkt zu beliefern,
 das genannte Produkt in der von VdS-Zert zertifi zierten Bauweise zu fertigen
 im Rahmen des von ihm angewendeten Qualitätsmanagementsystems gemäß Abschnitt 5.1.3 dieser Richt-

linien für eine einwandfreie Produktqualität Sorge zu tragen,
 mit der Überprüfung der Produktqualität in der Fertigungsstätte durch VdS-Zert in regelmäßigen Abständen 

einverstanden zu sein (siehe Abschnitt 5.1.4 dieser Richtlinien und VdS 2841). 

Datum       Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten der Fertigungsstätte
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Anhang F − Auftrag zur Bestätigung der Konformität mit veröffentlichten
Regelwerken (Konformitätsbestätigung) oder zur Durchführung 
einer Produktprüfung (ohne weitere Zertifi zierung)

1 Auftraggeber

1.1

1.2

1.3

1.4

Firmenname

Straße

Land PLZ Ort

Telefon         Fax        E-Mail

2 Produkt, für das die Zertifi zierung/Prüfung beauftragt wird 
(Für jedes Produkt ist ein eigener Auftrag erforderlich)

2.1 Produkt- und 
Typenbezeichnung

2.2 Zertifi zierungs-/
Prüfgrundlage(n)

2.3  Neben der deutschsprachigen Ausfertigung des Prüfberichtes wird zusätzlich eine englischsprachige 
 Fassung gewünscht

2.4  Neben der deutschsprachigen Ausfertigung der Konformitätsbestätigung wird zusätzlich eine 
 englischsprachige Fassung gewünscht

3 Einschränkung der Vertraulichkeitsverpfl ichtung 

Der Auftraggeber entbindet VdS-Lab von der Vertraulichkeitsverpfl ichtung und gestattet VdS-Lab, 
Informationen zu Prüfungsergebnissen weiterzugeben an:

4 Der Auftraggeber erklärt
die Richtlinien VdS 2344 (Verfahren über die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung 
von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik) als Vertragsbestandteil 
anzuerkennen.

Datum       Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten des Auftraggebers

 Bestätigung der Konformität  Produktprüfung
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1 Auftraggeber

1.1

1.2

1.3

1.4

Firmenname

Straße

Land, PLZ, Ort

Telefon              Fax        E-Mail

2 Produkt

2.1 Produkt- und 
Typenbezeichnung

2.2 Anerkennungs-/
Zertifi kats-Nr.

3 Art der Änderung(en) – bitte detailliert beschreiben

3.1  Hardware (Material/Werkstoff)
 Software
 Funktion
 Optik (ohne Funktion)

 Austausch eines Einzelteils mit identischer Spezifi kation
 Kennzeichnung/sonst. formale Änderungen
 Sonstiges

3.2 Beschreibung/Begründung

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(sollte dieser Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt)

4 Bewertung der Änderung(en)

4.1

4.2

4.3

Die Änderung(en) kann/können Auswirkung auf die Zuverlässigkeit 
(Langzeit-/Umweltverhalten wie z. B. Klima, EMV) haben

 ja     nein

Die Änderung(en) kann/können Auswirkung auf die Leistungseigen-
schaften (Kennwerte/Funktion) haben

 ja     nein

Die Änderung(en) kann/können Auswirkung auf die Anwendung 
(praktischer Einsatz) haben

 ja     nein

5 Verifi zierung/Validierung der Auswirkungen der Änderung durch den Anerkennungsinhaber
(z. B. Prüfprotokoll/Testergebnis, interne Beurteilung – bitte Kopien beifügen)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(sollte dieser Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt)

6 Anlagen zur Anerkennung
Folgende Dokumente, die in der Anerkennung als mitgeltende Unterlagen aufgeführt sind, wurden geändert 
und liegen dem Antrag bei:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(sollte dieser Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt)

7 Erklärung des Auftraggebers
Wir versichern die Richtigkeit der Angaben.

Datum       Stempel und Unterschrift des bevollmächtigten Auftraggebers

Anhang G − Mitteilung über Produktänderungen
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